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Liebe Mandantinnen und Mandanten,

es ist uns eine Freude, Ihnen heute unsere neue und zweite
Kanzleizeitschrift vorstellen zu dürfen.
Das Steuerrecht entwickelt sich stetig weiter. Uns liegt viel daran, Sie 
aktuell und anschaulich zu informieren. Wir haben daher wichtige
Änderungen und Informationen aus dem Bereich Steuern, Recht und 
Wirtschaft für Sie zusammengestellt.

Gleiwohl wollen wir Ihnen auch Neuigkeiten aus unserem Kanzleialltag 
nicht vorenthalten.

Bei Fragen zu den angesprochenen Themen sind wir gerne persönlich 
für Sie da.

Herzliche Grüße und viel Freude beim Lesen,

Ihr Team von der Adiuvat
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Unsere Mandanteninformation erscheint mo-
natlich und ist auf unserer Webseite (adiuvat.
eu) im InfoCenter als PDF-Dokument erhält-
lich.
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(5) BMF-Schreiben vom 26.02.2021 (siehe auch Informationsbrief April 2021 Nr. 1), ersetzt durch Schreiben vom 22.02.2022 – IV C 3 – S 2190/21/ 10002.

1
Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für Computerhardware und  Software nur noch
ein Jahr

Das Bundesfinanzministerium hat sein Schreiben, nach dem für „Computerhardware“ sowie für 
„Software“ eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von einem Jahr zugrunde gelegt werden kann 
(statt z. B. von drei Jahren), konkretisiert.5

Darin wird klargestellt, dass im Jahr der Anschaffung oder Fertigstellung die gesamten Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten der Hard- und Software in voller Höhe (ggf. bis auf einen Erin-
nerungswert von 1 Euro) abgeschrieben werden können; eine zeitanteilige Abschreibung ist bei 
unterjähriger Anschaffung nicht erforderlich. Bei der Inventur sind diese abgeschriebenen Wirt-
schaftsgüter aber zu erfassen.

Der Begriff „Computerhardware“ umfasst auch Peripheriegeräte (z. B. Drucker) und wird in dem 
Schreiben genau definiert. Tablets gehören dazu, Handys werden nicht erwähnt.
Unter „Software“ wird Betriebs- und Anwendersoftware verstanden, wozu neben Standardanwen-
dungen auch individuell hergestellte Programme wie ERP-Software, Software für Warenwirtschafts-
systeme oder sonstige Anwendungssoftware zur Unternehmensverwaltung oder Prozesssteuerung 
gehören.

Die neue einjährige Nutzungsdauer kann erstmals bei Gewinnermittlungen für Wirtschaftsjahre an-
gewendet werden, die nach dem 31.12.2020 enden, d. h. erstmals für den Veranlagungszeitraum 
2021.
Sofern aus früheren Anschaffungen von Computerhard- oder Software noch Restbuchwerte vor-
handen sind, können diese in Wirtschaftsjahren, die nach dem 31.12.2020 enden, d. h. erstmals im 
Jahr 2021, in vollem Umfang (ggf. bis zu einem Erinnerungswert von 1 Euro) abgeschrieben werden.

Diese Grundsätze gelten ab dem Veranlagungszeitraum 2021 entsprechend auch für den Wer-
bungskostenabzug z. B. von Arbeitnehmern im Homeoffice.

NUR NOCH EIN JAHR

NUTZUNGSDAUER
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  (6) BFH-Urteil vom 12.07.2021 VI R 3/19 (BFH/NV 2022 S. 9). Zur Frage der Vorverlegung des Zuflusses einer Tantieme bei verspäteter Feststellung des
       Jahresabschlusses siehe BFH-Urteil vom 28.04.2020 VI R 44/17 (BStBl 2021 II S. 392).

2
Zufluss von Tantiemen an Gesellschafter-Geschäftsführer

Grundsätzlich sind Sonderzahlungen an Arbeitnehmer dann steuerpflichtig, wenn sie zugeflossen 
sind. Das gilt auch für Tantiemen. Bei einem beherrschenden Gesellschafter- Geschäftsführer einer 
GmbH wird jedoch davon ausgegangen, dass ihm diese bereits mit deren Fälligkeit zufließen. Denn 
der beherrschende Gesellschafter kann regelmäßig selbst entscheiden, wann er sich eine fällige 
Forderung auszahlen lässt, also bereits mit der Fälligkeit darüber verfügen kann.

Vor diesem Hintergrund kann die Versteuerung einer Tantieme bei einem beherrschenden Gesell-
schafter nicht dadurch vermieden werden, dass die Auszahlung der fälligen Tantiemen ganz oder 
teilweise zurückgestellt wird. Der Bundesfinanzhof6 hat bestätigt, dass in diesen Fällen Tantiemen 
bereits dann als zugeflossen gelten, wenn der Jahresabschluss durch die Gesellschafterversamm-
lung festgestellt wird. Denn damit wird auch der Tantiemeanspruch festgestellt.

Das gilt jedenfalls dann, wenn im Anstellungsvertrag keine anderweitigen fremdüblichen Regelun-
gen zur Fälligkeit der Tantieme enthalten sind. Vereinbarungen, die die Fälligkeit letztlich in die Ent-
scheidungsbefugnis des (Gesellschafter-)Geschäftsführers stellen, sind dabei nicht zu beachten.

TANTIEMEN
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(7) Vgl. BMF-Schreiben vom 31.01.2022 – IV A 3 – S 0338/19/10006 (BStBl 2022 I S. 131).
(8) BFH-Urteile vom 19.05.2021 X R 20/19 und X R 33/19.
(9) Siehe BFH-Urteil vom 17.11.2020 VIII R 11/18 (BStBl 2021 II S. 562).

3
Vorläufige Steuerfestsetzungen im Hinblick
auf anhängige Musterverfahren

Nach einer Information der Finanzverwaltung7 

sind aktuell zwei Punkte in die sog. Vorläufig-
keitsliste aufgenommen worden:

a) Besteuerung bei Altersrenten ab 2005

Der Bundesfinanzhof8 hatte darauf hingewie-
sen, dass eine „Zuvielbelastung“ von Altersbe-
zügen vorliegen könne, wenn die Steuerbelas-
tung der gesetzlichen Altersrente gemäß § 22 
Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG 
höher ist als die im Rahmen des Sonderaus-
gabenabzugs steuerfrei gestellten Rentenver-
sicherungsbeiträge.

Die Finanzverwaltung nimmt entsprechende 
Einkommensteuerfestsetzungen ab 2005 zwar 
vorläufig vor, stellt aber klar, dass eine Über-
prüfung dieser Frage von Amts wegen durch 
die Finanzämter ohne Mitwirkung der betroffe-
nen Steuerzahler nicht möglich ist. Betroffene 
müssen daher „weitere Unterlagen“ vorlegen, 
damit eine eventuelle günstigere Besteuerung 
– z. B. nach einer Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts – in Betracht kommen 
kann.

b) Verrechnungsbeschränkung für Verluste 
aus der Veräußerung von Aktien 

Private Erträge aus der Veräußerung von Ka-
pitalvermögen werden seit 2009 grundsätzlich 
der Einkommensteuer unterworfen; für ent-
sprechende Verluste gilt dagegen eine wesent-
liche Einschränkung: Diese dürfen regelmäßig 
nur mit Gewinnen aus anderem Kapitalvermö-
gen verrechnet werden.

Noch restriktiver ist die Regelung für Verluste 
aus Aktiengeschäften. Hier dürfen Verluste 
ausschließlich nur mit Gewinnen aus anderen 
Aktiengeschäften verrechnet werden (siehe § 
20 Abs. 6 Satz 4 EStG).

Der Bundesfinanzhof9 hat dem Bundesverfas-
sungsgericht die Frage zur Entscheidung vor-
gelegt, ob die zusätzliche Beschränkung für 
Aktienverluste eine verfassungswidrige Un-
gleichbehandlung darstellt.

Die Finanzverwaltung nimmt entsprechende 
Einkommensteuerfestsetzungen ab 2009 vor-
läufig vor. Ein Einspruch im Hinblick auf die zu 
erwartende Klärung durch das Bundesverfas-
sungsgericht ist somit nicht mehr erforderlich.

STEUERFESTSETZUNGEN
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(10) Für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft.
(11) Zur bisherigen Regelung siehe auch Informationsbrief Dezember 2021 Nr. 3.

Veranlagungs-
zeitraum Fristen

bisher verlängert

2020 31.05.2022 31.08.2022
(31.08.2023)10

2021 Ende Februar 
2023

30.06.2023
(30.11.2023)10

2022 Ende Februar 
2024

30.04.2024
(30.09.2024)10

4
Entwurf eines Vierten Gesetzes zur
Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen 
zur Bewältigung der Corona-Krise

Zur weiteren Bekämpfung der Folgen der Co-
rona-Pandemie sind weitere steuerliche Maß-
nahmen geplant:

• Die mit dem Zweiten Corona-Steuerhilfege-
setz eingeführte degressive Abschreibung 
für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens wird um ein Jahr verlängert und 
gilt auch noch für Wirtschaftsgüter, die im Jahr 
2022 angeschafft oder hergestellt werden.

• Die Frist für die Durchführung von Investitio-
nen im Zusammenhang mit den Investitions-
abzugsbeträgen im Sinne des § 7g EStG, die 
in 2022 auslaufen, wird um ein weiteres Jahr 
verlängert. Dies gilt ebenfalls für die Reinves-
titionsfrist nach § 6b EStG.11

• Die erweiterte Verlustverrechnung (Höchst-
betrag 10 Mio. Euro bzw. 20 Mio. Euro für Ehe-
partner) wird über das Jahr 2021 hinaus auf die 
Veranlagungszeiträume 2022 und

• Die Fristen zur Abgabe von Steuererklärun-
gen (z. B. Einkommen-, Körperschaft-, Um-
satzsteuer) werden teilweise in einer weiteren 
Stufe verlängert. Für von Beratern erstellte Er-
klärungen ergeben sich folgende Fristen:

2023 verlängert. Der Verlustrücktrag wird ab 
2022 auf zwei Jahre in die beiden vorangegan-
genen Jahre ausgeweitet.

• Arbeitgeber können an in bestimmten Ein-
richtungen – insbesondere in Krankenhäusern 
– tätige Arbeitnehmer zusätzlich zum Arbeits-
lohn Sondervergütungen im Zeitraum vom 
18.11.2021 bis zum 31.12.2022 bis zu einem 
Betrag von 3.000 Euro steuer- und sozialver-
sicherungsfrei zahlen.

• Die Möglichkeit auch ohne steuerlich aner-
kanntes Arbeitszimmer für jeden Kalendertag 
den ein Arbeitnehmer seine berufliche Tätigkeit 
in der häuslichen Wohnung ausübt eine Ho-
meoffice-Pauschale von 5 Euro täglich, höchs-
tens 600 Euro im Jahr, steuerlich geltend zu 
machen, soll bis Ende 2022 verlängert werden.

...

CORONA
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(12) BFH-Urteil vom 17.10.2007 II R 53/05 (BStBl 2008 II S. 256).
(13) Vgl. BFH-Urteil vom 02.03.1994 II R 59/92 (BStBl 1994 II S. 366).
(14) BFH-Urteil vom 01.09.2021 II R 40/19.

5
Keine Schenkungsteuer auf Abfindung bei Scheidung

Jede Schenkung unterliegt grundsätzlich als sog. freigebige Zuwendung der Schenkungsteuer, so-
weit der Bedachte dadurch auf Kosten des Schenkers bereichert wird (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG). 

Diese Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn im Zusammenhang mit der Eheschließung ein Ehevertrag 
geschlossen und u. a. pauschal vor Eheschließung eine „Abfindung“ als Ersatz für eventuell zu-
künftig entstehenden nachehelichen Unterhalt gezahlt wird.

Der Verzicht auf möglicherweise später entstehende Ansprüche wird dann nicht als Gegenleistung 
für die Abfindung beurteilt; die Abfindung ist vielmehr schenkungsteuerpflichtig.12

Das gilt auch für eine Abfindung, die vorab für mögliche Zugewinnausgleichsansprüche gezahlt 
wird. Denn insoweit ist zum Zeitpunkt der Abfindung unklar, ob diese Ansprüche überhaupt entste-
hen werden; der Verzicht ist keine Gegenleistung für die Abfindung.13

Etwas anderes gilt aber dann, wenn eine pauschale Abfindung erst bei Scheidung gezahlt und 
diese insoweit als Gegenleistung für den Verzicht auf die durch die Scheidung entstehenden An-
sprüche anzusehen ist.
Dabei ist es nach einer aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs14 unschädlich, wenn eine sol-
che Abfindung bereits vor der Eheschließung – auch der Höhe nach – vereinbart wurde, aber erst 
im Fall der Scheidung fällig wird. Schenkungsteuer fällt dann nicht an.

SCHEIDUNG



DISCLAIMER

Unser Magazin „ADIUVAT“ bietet lediglich allgemeine Informationen. 
Wir übernehmen keine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit und Voll-
ständigkeit. In keinem Fall sind diese geeignet, eine kompetente Be-
ratung im Einzelfall zu ersetzen. Hierfür steht Ihnen unsere Kanzlei 
gerne zur Verfügung. Dieses Magazin unterliegt urheberrechtlichem 
Schutz. Eine Speicherung zu eigenen privaten Zwecken oder die Wei-
terleitung zu privaten Zwecken (nur in vollständiger Form) ist gestattet. 
Kommerzielle Verwertungsarten, insbesondere der Abdruck in ande-
ren Newslettern oder die Veröffentlichung auf Webseiten, bedürfen der 
Zustimmung der Herausgeber. Bildnachweise, Gestaltung und Produk-
tion: Konsulent Unternehmensberatung GmbH. Quelle der steuerliche 
Textinhalte in Lizenz: efv, Erich Fleischer Verlag, Clüverstrasse 20, 
28832 Achim.

Unsere Mitarbeiterin, 
Yvonne Merz, feierte ihr

15 jähriges Dienstjubiläum.
Herzlichen Glückwunsch!

NEWS AUS DER KANZLEI
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(15) Das gilt nicht bei nicht mehr als 5 Beschäftigten; bei mehr als 5, aber nicht mehr als 10 Beschäftigten reicht eine Durchschnittslohnsumme von 250 %, bei mehr als 10, aber nicht mehr als 15 
Beschäftigten von 300 % (vgl. § 13a Abs. 3 Satz 4 ErbStG).
(16) Gleichlautende Ländererlasse vom 30.12.2021 – S 3812a (BStBl 2022 I S. 156).

6
Erbschaftsteuer: Billigkeitsmaßnahmen zur 
Lohnsummenregelung wegen der Corona-
Krise

Betriebsvermögen ist unter bestimmten Vor-
aussetzungen beim Erben bis zu 85 % steuer-
frei (sog. Regelverschonung, § 13a ErbStG). 
Voraussetzung dafür ist, dass der Betrieb im 
Wesentlichen weitergeführt wird. Die Begünsti-
gung wird daher nachträglich gemindert, wenn 
sich die durchschnittliche Lohnsumme in den 
fünf Jahren nach der Erbschaft wesentlich ver-
ringert. Die Lohnsumme muss in den folgen-
den fünf Jahren zusammen mindestens 400 
% der durchschnittlichen Lohnsumme vor der 
Erbschaft betragen, um eine Kürzung des Ver-
schonungsabschlags zu vermeiden.15

Dabei wird Kurzarbeitergeld nicht zur Lohn-
summe gerechnet. Finanzämter können daher 
im Rahmen einer Billigkeitsmaßnahme inso-
weit auf die Anwendung der Lohnsummenre-
gelung verzichten, als ein Unternehmen in der 
Zeit vom 01.03.2020 bis zum 30.06.2022 diese 
Grenzen allein wegen der Corona-Pandemie 
nicht einhalten konnte.16 Diese Voraussetzung 
gilt als erfüllt, wenn

• für den o. g. Zeitraum Kurzarbeitergeld an 
 den Betrieb gezahlt wurde

und

• der Betrieb einer Branche angehörte, die von 
 einer verordneten Schließung wegen 
 der Corona-Pandemie unmittelbar
 betroffen war.

Die Finanzämter prüfen das Vorliegen der Vo-
raussetzungen für eine Billigkeitsmaßnahme 
jedoch immer im Einzelfall.

CORONA
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(17) Siehe dazu BFH-Urteil vom 19.08.2002 VIII R 30/01 (BStBl 2003 II S. 131).
(18) Elektronisch übermittelte(digitale) Kontoauszüge sind entsprechend den gesetzlichen Anforderungen in Bezug auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Unveränderbarkeit aufzubewahren. Die alleini-
ge Aufbewahrung entsprechender Papierausdrucke genügt den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten nicht. Soweit Kontoauszüge bzw. Monatssammelkontoauszüge in Papierform von Kreditinstitu-
ten zur Verfügung gestellt werden, ist zu empfehlen, diese weiterhin zu archivieren.

7
Vernichtung von Buchhaltungsunterlagen

Für Buchhaltungsunterlagen gelten bestimmte Aufbewahrungsfristen (vgl. § 147 AO). Im Jahres-
abschluss kann ggf. für die zukünftigen Kosten der Aufbewahrung dieser Unterlagen eine Rückstel-
lung gebildet werden.17

Mit Ablauf der gesetzlichen Fristen können nach dem 31.12.2021 insbesondere folgende
Unterlagen vernichtet werden:

10-jährige Aufbewahrungsfrist:

• Bücher, Journale, Konten usw., in denen die letzte Eintragung 2011 und früher erfolgt ist
• Jahresabschlüsse, Lageberichte, Eröffnungsbilanzen und Inventare, die 2011 oder früher aufge-
  stellt wurden, sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Unterlagen

• Buchungsbelege (z. B. Rechnungen, Bescheide, Zahlungsanweisungen, Kontoauszüge,18 Lohn- 
  bzw. Gehaltslisten, Reisekostenabrechnungen, Bewirtungsbelege) aus dem Jahr 2011

.

Buchungsunterlagen
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(19) Siehe § 41 Abs. 1 Satz 9 EStG.
(20) Siehe § 147 Abs. 5 und 6 AO; § 9 Abs. 5 Beitragsverfahrensverordnung.
(21) Siehe dazu die sog. GoBDGrundsätze (zuletzt BMFSchreiben vom 28.11.2019 – IV A 4 – S 0316/19/10003, BStBl 2019 I S. 1269).

6-jährige Aufbewahrungsfrist:

• Lohnkonten und Unterlagen (Bescheinigun-
gen) zum Lohnkonto mit Eintragungen aus 
2015 oder früher19

• Sonstige Dokumente (z. B. Ausfuhr- bzw. 
Einfuhrunterlagen, Auftragsbücher, Frachtbrie-
fe, abgelaufene Darlehensverträge, Versiche-
rungspolicen) sowie Geschäftsbriefe aus dem 
Jahr 2015 oder früher

Aufzubewahren sind alle Unterlagen, die zum 
Verständnis und zur Überprüfung der Auf-
zeichnungspflichten von Bedeutung sind. Dies 
gilt sowohl für Unterlagen in Papierform als 
auch für Unterlagen in Form von Daten, Da-
tensätzen und elektronischen Dokumenten; 
die Grundsätze der ordnungsmäßigen Buch-
führung sind einzuhalten. Während des Aufbe-
wahrungszeitraums muss der Zugriff auf diese 
Daten, die Lesbarkeit und die maschinelle Aus-
wertbarkeit möglich sein.20

Eingehende elektronische Rechnungen, Han-
dels- und Geschäftsbriefe oder sonstige be-
deutsame Dokumente sind in dem Format 
unverändert aufzubewahren, in dem sie emp-
fangen wurden (z. B. im PDF- oder Bildformat); 
sie dürfen nicht vor Ablauf der Aufbewahrungs-
pflicht gelöscht werden.

Werden Papierdokumente in elektronische Do-
kumente umgewandelt („gescannt“), muss 
das Verfahren dokumentiert werden, durch 
das insbesondere die inhaltliche Übereinstim-
mung mit dem Original sowie die Lesbarkeit 
und Vollständigkeit sichergestellt werden.21

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem 
Schluss des Kalenderjahres, in dem die letz-
te Eintragung in das Buch gemacht, das In-
ventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresab-
schluss oder der Lagebericht aufgestellt, der 
Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder 
abgesandt worden oder der Buchungsbeleg 
entstanden ist, ferner die Aufzeichnung vorge-
nommen worden ist oder die sonstigen Unter-
lagen entstanden sind.

Die Vernichtung von Unterlagen ist allerdings 
dann nicht zulässig, wenn die Frist für die Steu-
erfestsetzung noch nicht abgelaufen ist (vgl. 
§§ 169, 170 AO).

Bei der Entscheidung über die Vernichtung von 
Buchhaltungsunterlagen ist grundsätzlich auch 
zu prüfen, ob und welche Unterlagen evtl. als 
Beweise für eine spätere Betriebsprüfung bzw. 
für ein ggf. noch zu führendes Rechtsmittel – 
trotz der offiziellen Vernichtungsmöglichkeit – 
weiterhin aufbewahrt werden sollten.

AUFBEWAHRUNGSFRIST



 KONSULENT UNTERNEHMENSBERATUNG GMBH

KONTAKT
Konsulent Unternehmensberatung GmbH
Geschäftsführer Patrik Walczak
Heerener Straße 177
59174 Kamen

Telefon: (0049) 02307 – 560 8505
Telefax: (0049) 02307 – 994 9011

E-Mail: kontakt@konsulent.gmbh
Internet: konsulent.gmbh

Patrik Walczak,
Konsulent

Unternehmensberatung GmbH

Liebe Mandantinnen und Mandanten,

die Konsulent Unternehmensberatung GmbH steht für qualifizierte Un-
ternehmensberatung. Wir betreuen und unterstützen Sie bei sämtlichen 
Abläufen und Strukturen Ihres Unternehmens – von der kurzfristigen 
Einzelmaßnahme bis zum langfristigen Gesamtprojekt, vom Klein- und 

Mittelstand bis zu insbesondere Handwerksbetriebe.

Weiterführende Informationen zu unserem Unternehmen
finden Sie auf unserer Website: konsulent.gmbh

Ihr Team von der Konsulent

INFORMATION

In dieser Ausgabe möchten wir Sie auf ein eine ganz spezielles Thema hinweisen, die
„Verfahrensdokumentation“.

Viele haben diesen Begriff kaum wahrgenommen oder noch nie etwas von diesem gehört, geschwei-
ge Beachtung geschenkt. Das kann sich jedoch steuerlich recht negativ auswirken.
Gerne unterstützen wir Sie auch hier mit unserer kompetenten Serviceleistung um diesem Problem 
bereits im Vorfeld aus dem Wege zu gehen.
Weitere Informationen zu diesem speziellen Thema werden in Kürze auf unserer Website bereit-
gestellt.

Haben Sie bereits jetzt schon Fragen?
Hier finden Sie den direkte Draht zu unserem
Spezialisten:

Konsulent
Unternehmensberatung GmbH

Christian Caesar
Konsulent

Unternehmensberatung GmbH
Seite 11

Christian Caesar

Telefon:
02307 - 560 8505

Mobil:
0173 - 294 2734

E-Mail:
c.caesar@konsulent.gmbh
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Haben Sie schon eine Verfahrensdokumentation für Ihr Unternehmen?

Nein! 
Dann wird es langsam, aber sicher Zeit dafür!

Was ist eine Verfahrensdokumentation?

Eine Verfahrensdokumentation gibt einen Überblick über die digitalen steuerrelevanten Geschäfts-
prozesse, Daten und Ablagesysteme in einem Unternehmen. Sie wird bei einer Betriebsprüfung im 
Vorfeld von der Finanzverwaltung angefordert, um den Betriebsprüfern eine effektive Prüfung der 
digitalen Steuerunterlagen zu ermöglichen. Die Verfahrensdokumentation ist praktisch das Hand-
buch zu ihrem Unternehmen für einen Betriebsprüfer. Aber auch das Unternehmen selbst kann von 
der Verfahrensdokumentation profitieren und zum Beispiel Abläufe und Prozesse neu zu denken 
und eventuell zu optimieren.

Wer braucht eine Verfahrensdokumentation?

Der Inhalt der Verfahrensdokumentation wird von der Finanzverwaltung für jeden Buchführungs- 
und Aufzeichnungspflichtigen gefordert. Dies wird in der GoBD seit 2015 gefordert. Deshalb braucht 
jeder Unternehmer und jeder Freiberufler eine Verfahrensdokumentation. Dies heißt konkret für SIE: 
um Probleme bei der nächsten Betriebsprüfung zu vermeiden benötiget Ihr Unternehmen eine Ver-
fahrensdokumentation!
Besonders wichtig ist die Verfahrensdokumentation übrigens für bargeldintensive Betriebe.

Was passiert ohne Verfahrensdokumentation?

Ohne Verfahrensdokumentation kann es passiert, dass der Betriebsprüfer ihre Buchführung als 
mangelhaft ansieht. Dies gilt insbesondere dann, wenn neben formalen auch sachliche Mängel 
auftauchen. Ohne Verfahrensdokumentation steigt somit das Risiko, dass der Gewinn des Unter-
nehmens abweichend von der Steuererklärung ermittelt wird. Erhebliche Nachzahlungen und Straf-
zinsen sind für Ihr Unternehmen möglich. Mit einer ordnungsgemäßen Verfahrensdokumentation 
können Sie sich gegen dieses Risiko schützen.

Wie erstellt man eine Verfahrensdokumentation?

Viele Unternehmen wissen schlichtweg nichts von der Notwendigkeit bezüglich der Verfahrensdo-
kumentation für Ihr Unternehmen. Auch wissen viele nicht wie sie an die Erstellung der Verfahrens-
dokumentation herangehen sollen. Eine Vielzahl an Informationen müssen zusammengestellt und 
in richtiger Form aufbereitet werden. Des Weiteren muss die Verfahrensdokumentation aktuell ge-
halten werden und daher in einer überarbeitbaren Form vorliegen. 
Deshalb haben wir uns für Sie schlau gemacht und können Sie dabei begleiten oder direkt den kom-
pletten Erstellungsprozess für Sie übernehmen.

FAQ - VERFAHRENSDOKUMENTATION
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